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Bildungsgewerkschaft GEW 
zur Lage an den Hochschulen 
Im laufenden Wintersemester haben sich die Missstände an den Hochschulen dramatisch zuge-
spitzt: Studienplatzmangel, Zulassungschaos, miese Betreuungsverhältnisse, Hire-and-Fire-Prinzip 
beim Personal, Hürden beim Masterzugang – Bund, Länder und Hochschulen scheinen nichts un-
versucht zu lassen, studierwilligen Menschen Steine in den Weg zu legen. 

Im laufenden Wintersemester 2011/12 fehlen 
Studienplätze für mindestens 50.000 Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger. 
In fast allen Bundesländern strömen in den kom-
menden Jahren doppelte Abitur-Jahrgänge an die 
Hochschulen. Zudem sorgt die Aussetzung der Wehr-
pflicht dafür, dass bis zu 70.000 Studienberechtigte 
vorzeitig ein Studium aufnehmen möchten. Deutlich 
mehr Studienberechtigte, als von der Kultusminis-
terkonferenz prognostiziert, entscheiden sich für ein 
Hochschulstudium. Alle Experten sagen, dass der 
„Hochschulpakt 2020“, mit dem Bund und Länder 
auf die hohe Anzahl der Studienberechtigten reagie-
ren, unterfinanziert ist. Die Folge: In vielen Studien-
fächern haben die Hochschulen flächendeckend ei-
nen Numerus clausus verhängt. Viele Studienberech-
tigte müssen lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder 
weichen in die berufliche Bildung oder ins Ausland 
aus. 

Gleichwohl werden erneut an vielen Hoch-
schulen in zulassungsbeschränkten Stu-
diengängen tausende Studienplätze unbe-
setzt bleiben. 
Dieses Paradox ist eine Folge des Chaos bei der 
Hochschulzulassung, für das die Länder und die 
Hochschulrektoren verantwortlich sind. Nur noch in 
den Studiengängen Pharmazie, Medizin, Zahnmedi-
zin und Tiermedizin werden die Studiengänge zentral 
vergeben, für alle anderen Studiengänge müssen sich 

die Studienberechtigten direkt bei der jeweiligen 
Hochschule bewerben. Viele Studienberechtigte be-
werben sich gleich mehrfach, um die Chance auf ei-
nen Studienplatz zu erhöhen. Damit sind die Hoch-
schulen überfordert und vergeben mehrere der 
knappen Studienplätze an ein und denselben Bewer-
ber – der aber nur einen Studienplatz annehmen 
kann. Der Start des „dialogorientierten Zulassungs-
verfahrens“, das Abhilfe schaffen sollte, wurde auf 
unbestimmte Zeit verschoben. 

Wer einen Studienplatz ergattert hat, muss 
mit unzumutbaren Studienbedingungen 
rechnen. 
Überfüllte Hörsäle, fehlende Labor- und Prakti-
kumsplätze, unzureichende Betreuung durch Dozie-
rende – das sind die Rahmenbedingungen, unter de-
nen viele Studienanfängerinnen und -anfänger ins 
erste Semester starten. An Universitäten liegt das Be-
treuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Studieren-
den heute bei 1:60 – selbst das offizielle Bund-Länder-
Beratungsgremium Wissenschaftsrat empfiehlt 1:40. 
Statt in die Lehre fließen Milliarden über die Exzel-
lenzinitiative in die Förderung der Spitzenforschung 
an wenigen „Elite“-Universitäten. Gleichzeitig haben 
Studienanfängerinnen und -anfänger in vielen Hoch-
schulstädten mit einer massiven Wohnungsnot zu 
kämpfen und müssen in Notunterkünften absteigen. 
Für Studierende bezahlbarer Wohnraum ist Mangel-
ware, ausreichend Wohnheimplätze fehlen. 
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Wo im Rahmen des „Hochschulpakts 2020“ 
zusätzliche Lehrende eingestellt werden, ge-
schieht dies nach dem Hire-and-Fire-Prinzip. 
Lehrende erhalten Zeitverträge, deren Laufzeit häu-
fig nur wenige Monate beträgt. Doktorandinnen und 
Doktoranden werden befristet auf Hochdeputatsstel-
len für „Lehrkräfte für besondere Aufgaben“ (LfBA) 
eingestellt – in der Regel ohne hochschuldidaktische 
Qualifikation, aber mit einer Lehrverpflichtung von 
bis zu 18 Semesterwochenstunden. An ihrer Doktor-
arbeit müssen sie dann abends und am Wochenende 
arbeiten. Zusätzlich müssen Lehrbeauftragte ein-
springen, die stundenweise bezahlt werden oder gar 
kein Honorar bekommen – gegen das Versprechen, 
vielleicht später eine Stelle zu erhalten. Das ist nicht 
nur schlecht für die Lehrenden – auch Kontinuität 
und Qualität von Lehre und Studium bleiben auf der 
Strecke. 

Wer sein Bachelorstudium erfolgreich ab-
geschlossen hat und weiterstudieren möch-
te, hat immer größere Schwierigkeiten, ei-
nen Studienplatz im Masterstudium zu be-
kommen. 
In zahlreichen Studienfächern gibt es weniger Master-
studienplätze als Bachelorabsolventinnen und -absol-
venten, die weiter studieren möchten. Selbst die No-
te 1 im Bachelorexamen ist mancherorts keine Ga-
rantie für den Masterplatz. Auch wenn es genügend 
Studienplätze gibt, können die Hochschulen den 
Zugang zum Masterstudium beschränken und zum 
Beispiel den Nachweis einer „besonderen Eignung“ 
verlangen – das erlauben die Strukturvorgaben der 
Kultusministerkonferenz ausdrücklich. 

Viele Studienberechtigte werden durch ei-
nen „sozialen Numerus clausus“ vom Stu-
dium abgeschreckt. 
Während von 100 Akademikerkindern 71 ein Hoch-
schulstudium aufnehmen, sind es bei Familien ohne 
akademischen Hintergrund nur 24 von 100 Kindern 
– das zeigt die jüngste Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks. Kinder aus Selbstständigen- und 
Beamtenfamilien mit akademischem Hintergrund 
haben eine fünf Mal so große Chance auf ein Hoch-
schulstudium wie Kinder aus Arbeiterfamilien. Nur 
eine oder eine von sechs Studierenden bezieht BAföG,  
 

die Hälfte von ihnen weniger als 350 Euro. Immer 
noch gibt es Bundesländer, die an allgemeinen Stu-
diengebühren ab dem ersten Semester festhalten. 

Eine ganze Generation droht ihrer Zukunfts-
chancen beraubt zu werden. Dabei bestreitet nie-
mand mehr, dass Deutschland in Zukunft deutlich 
mehr Studierende und Hochschulabsolventinnen 
und -absolventen braucht. Deutschland steuert nach 
OECD-Prognosen auf einen massiven Fachkräfte-
mangel zu, der in ersten Fachrichtungen wie etwa 
den MINT-Fächer, aber auch in den Bildungswis-
senschaften längst spürbar ist. 

Die GEW fordert daher... 
• einen bedarfs- und nachfragegerechten Aus-

bau der Hochschulen. 
Bund und Länder müssen den „Hochschulpakt 
2020“ aufstocken und Studienplätze für jährlich 
500.000 Studienanfängerinnen und Studienanfänger 
bereitstellen. 
• die uneingeschränkte Gewährleistung des 

Rechts auf freie Hochschulzulassung. 
Der Bund hat durch ein für alle Hochschulen ver-
bindliches Hochschulzulassungsgesetz sicherzustel-
len, dass alle Studienplätze besetzt und unnötige 
Wartezeiten vermieden werden. 
• eine spürbare Verbesserung der Betreuungs-

verhältnisse. 
Die Hochschulen müssen mehr Dozentinnen und 
Dozenten mit fairen Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen einstellen und so die Qualität von Lehre 
und Studium sichern. 
• den freien Masterzugang für alle. 
Bund, Länder und Hochschulen müssen garantieren, 
dass alle Absolventinnen und Absolventen eines Ba-
chelorstudiums ein Masterstudium aufnehmen kön-
nen. 
• die Sicherung, den Ausbau und die Weiter-

entwicklung des BAföG und die bundesweite 

Wiederherstellung der Studiengebührenfreiheit. 
Damit Studierende künftig nicht mit einem Schul-
denberg ins Arbeitsleben starten, müssen die Länder 
die Gebührenfreiheit bis zum Masterstudium si-
chern, und der Bund muss das BAföG reformieren – 
in einem ersten Schritt durch eine regelmäßige Er-
höhung der BAföG-Sätze und Freibeträge, die Um-
stellung des BAföG auf einen Vollzuschuss und die 
Wiedereinführung des Schüler-BAföG ab Klasse 11. 
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www.wissenschaft.gew.de 


